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Zur Enzyklika „Humanae vıtae”

Paul VI hat Juli 1968 seine lang erwarteie Enzyklıka „Humanae vıtae“ über
dıe richtige Ordnung der Zeugung Lebens veröftentlicht. Diese Enzyklika Wr

Jahre hindurch angekündigt, durch ine bisher nıicht übliche Kommissionsarbeit VOT-

bereitet un immer wieder hinausgezögert worden. Dennoch hat S1e den Katho-
lıken un 1n der nıchtkatholischen Welt die größte Überraschung hervorgerufen. Neben
Zustimmung, die INa  =) gewiß nıcht bagatellisieren darf, hat S1e auch einen weltweiten
Widerspruch gefunden. Dieser erklärt sich gewiß ZUuU Teil eintach dadurch, daß das
höchste Lehramt eıiner Kirche VO  ; Miıllionen VO  3 Gläubigen 1ın einer Frage SCSPTO-
chen hat, die das persönliche Leben VO  3 unzählıigen berührt;: außerdem 1st ıne
Frage, deren Inhalt nıcht blo{fß für den katholischen Gläubigen „interessant“ 1ST

Aber dieser Wıderspruch 1St dadurch allein noch nıcht erklärt. Er W1 TST ein1ıger-
maßen verständlich, WenNn 06 beA  } bedenkt, da{fß dıe katholischen Eheleute 1n der durch
die Enzyklika behandelten Frage schon ine bestimmte gleichgültig welche Meınung
hatten und S1e in der Praxıs ihres Lebens anwandten, daß auch den Moraltheolo-
SCn in dieser rage mindestens se1it IN eit keine Meinungseinhelligkeit mehr
estand un dafß durch die immer deutlicher werdende „Bevölkerungsexplosion“ die
praktische Bedeutung der anstehenden Frage 1Ns Ungemessene gewachsen 1St. Dieser
Widerspruch 1St ıne Tatsache, VOT allem auch innerhalb der katholischen Kirche selbst,
und soll uns VOr allem 1n diesen Überlegungen beschäftigen.

Vorüberlegungen

Bevor WIr das Probleme behandeln, sind ein1ıge Vorbemerkungen
chen, die 7R richtigen Verständnis des Folgenden notwendig sind.

Eın Katholik mMU: dıese Enzyklika ernstnehmen. Es wırd Wr noch SCNAUCIT
n und uUuMsSrTeNZCN se1N, W as dies hier tatsächlich besagt. Aber ernstgenommen
werden mu{fß diese Enzyklika. Sıe 1St das Wort eines Papstes; S1e 1ST gewi1ß reiflich VOI-

bereitet worden;: s1e hat 1n der katholischen Kirche iıne beachtliche Lehrtradition hınter
sıch Es hat keinen Sınn und 1St dem Ernst der Frage un der Achtung gegenüber der
Autorität des Papstes nıcht ANSCIMMCSSCNH, WE mMa  e} auf die Enzyklika einfach mI1t urz-
schlüssigen Emotionen reagıert, ıhren Inhalt primiıtıv verkürzt un dem apst Motive
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unterstellt, die sein Wort VO  - A£1fang unglaubwürdig machen imstande sind.
Wer VO vornherein ohne jede Selbstkritik seıne eigene Meıinung für indiskutabel hält,
wer der Meınung ISt, ıne KGr Auffassung se1l aprıorı und gewiß riıchtiger als eine
altere, Wer eintach VO  3 unerwünschten praktıschen Auswirkungen der päpstlichen
Erklärung her argumentiert, pragmatısch denkt un die Wahrheitsfrage schon 1m
ersten Ansatz überspringt, der kann der Enzyklika als Katholik nıcht gerechtwerden.

Es soll 19888 1n diıesen Überlegungen nıiıcht der Kern der päpstlichen Enzyklika be-
handelt werden, also nıcht gefragt werden, ob un: dle bewußte, VO Menschen
durch sein freies TIun selbst bewirkte Ausschaltung der Möglichkeit der Weckung
Lebens beim einzelnen ehelichen Akt ın sıch objektiv unsıttlich se1 oder nıcht NOLT-

wendıiıg se1ın musse. Diesbezüglich se1l hier NUu  — bemerkt, daß ine grundsätzlich SC-
sehen primitıve Sımplifizierung der päpstlichen Lehre ISt, WEn INa  3 S1e darstellt,
als ob sS1e schon theoretisch ine ewußte Steuerung der Geburtenhäufigkeit überhaupt
verbiete, während sıch in der Enzyklika ın Wirklichkeit 1Ur die Verwerfung
estimmter Methoden einer solchen Steuerung handelt, wobel allerdings tür den NOF-
malen Durchschnittsleser der Enzyklika nıcht deutlich wiırd, WwWI1e denn dıe als OtLWeN-

dıg zugegebene Steuerung der Geburtenhäufigkeit ohne die verwortenen Methoden 1in
den konkreten Umständen gesellschaftlıcher un individueller Art tatsächlich wırksam
sein könne.

Es soll also 1er nıcht unmittelbar die Sach- und Wahrheitsirage behandelt werden,
die den Kern der Enzyklika ausmacht. Eın solches Unternehmen ISt im Rahmen eines
kurzen Aufsatzes undurchführbar. Es müfste on VO  3 den Voraussetzungen der
päpstlıchen Stellungnahme gehandelt werden;: VO Wesen des Naturgesetzes, VO  3

seiner „Unveränderlichkeit“ un: Geschichtlichkeit, VO  ; der Kompetenz des kirchlichen
Lehramts diesem Naturgesetz gegenüber, VO Verhältnis zwiıischen Naturgesetz und
Oftenbarung, VO Wesen der „Natur des Menschen“, VO  3 deren Erkennbarkeit, VOIN
Verhältnis der treihandelnden Person der diesem Handeln vorgegebenen Wirklich-
keit (5Natrur“ genannt), VO den Möglichkeiten und sıttlıchen renzen einer Selbst-
manıpulation des Menschen gegenüber seiner ANatur”. JTle diese Voraussetzungen,
die 1n die päpstliche Entscheidung einfließen, sınd schwierig, 1in der heutigen katho-
ischen Theologie weithin kontrovers un auch-in der Enzyklika NUur andeutungs-
welse gegeben, daß die sıch notwendig erörternden Voraussetzungen der papst-
lichen These in einem knappen Artikel nıcht behandelt werden können. Dasselbe oilt
für den Sınn un die Begründung der päpstlichen Posıtion selbst. Denn dieser
Rücksicht müßte die Frage behandelt werden, ob un: Aaus welchen Gründen der jewel-
lige konkrete eheliche Akt schon als einzelner tür sıch un: unabhängig VO Ganzen
des ehelichen Lebens eıner eindeutigen sıttliıchen Beurteilung unterstehe, atTu die
zweıtache Bedeutung des einzelnen ehelichen kts als einer Bezeugung ehelicher Liebe
und als eınes Aktes, der auf die Zeugung Lebens often ISt, 1n jedem Akt 111-

inen gegeben se1n musse; ferner müßte davon die Rede se1n, dıe Trennung die-

SCI beiden Aspekte, dıe die „Natur“ selbst vornımmt und die nach der Enzyklika auch
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bewußt Zur Geburtenregelung verwendet werden darf, nıcht auch bestimmten
Voraussetzungen V“VO: Menschen selbst für den einzelnen ehelichen Akt herbeigeführt
werden könne, solange dieser 1m Ganzen e1nes ZUrr Zeugung Lebens willıgen
Ehelebens eingeordnet bleibt; diese rage verschärft sıch noch, WEn mMa  e bedenkt, dafß
doch die Möglichkeıit freier Selbstmanipulatıon des Menschen selbst noch einmal 1m
Unterschied A 1er ZUr „Natur des Menschen“ gehört, also keine rage sein
kann, ob dem Menschen sıttlich ıne solche Selbstmanıpulation durch ceine „Natur“
grundsätzlich zugestanden sel, sondern NUrL, ob in diesem estimmten Fall dıe sittlıchen
renzen einer solchen Selbstmanıpulation überschritten sınd oder nicht. Man wiırd bei
allem Respekt ohl a  I1 dürfen, dafß in diesen Fragen WAar ıne bestimmte Posıition
bezogen wird, diese aber eher LLUr ausgesprochen als wirklich erklärt DbZw. bewiesen
wird. Die Begründung, die in der Enzyklıka deutlich wiırd, 1St eher das Festhalten
der traditionellen Lehre Pıus S @8 und Pıus y G diese Tatsache hat gew1ß ein nıcht
unerhebliches theologisches Gewicht, zumal in sıttlıchen Einzelfragen eın globaler x In‘
estinkt“ auch dann recht haben kann, WwWenn sıch nıcht bıs ZUuU etzten rational un
reflex explizieren kann. Da sıch aber nach der Enzyklıika selbst nıcht ıne bloße
yöttliche Offenbarung eıner siıttlichen Norm, sondern ein Prinzıp des „Naturrechts“
handelt, ware ıne Argumentatıon für dıe Sachgründe der päpstlichen These
doch erwünscht SCWESCI., Aber, wıe SCSAHT, VO  - all dem kann hiıer nıcht gehandelt
werden.

Wıird der wahre Kern der Frage übergangen, darf dabe1 dasjenige nıcht über-
csehen oder verharmlost werden, W as den Katholiken gemeinsame Überzeugung
ISt; auch WECNN nıcht alle ine innere Zustimmung Zur päpstlichen Position un deren
Überführung in die Lebenspraxıis aufbringen werden. Es 1St doch mi1ıt der Enzyklıka bei
allen Katholiken die gemeinsame Überzeugung gegeben (dıe gegenüber eıner nıicht-
christlichen Weltanschauung un Lebensführung Sal nıcht einfach ine bıllıge Selbstver-
ständlichkeit ist!), daß nämlich das geschlechtliche Leben sittlıchen Normen steht,
die dem Wesen dieser Wirklichkeiten selber entspringen un das menschliche Glücken
des geschlechtlichen Lebens garantıeren, daß ine Umständen notwendige indi-
viduelle un gesellschaftliıche Steuerung der Geburtenhäufigkeit auch noch einmal nNnfier

sıttlichen, ARINS dem Wesen der Ehe erfließenden Normen steht, daß eın Hedonismus
und ein sıttlıcher Libertinismus 1mM Geschlechtlichen nıcht eiıner Befreiung VO  '3 den
den Menschen bedrückenden Tabus, sondern schließlich Unmenschlichkeit un Unglück
tührt Wenn INa  - die Enzyklika richtig würdigen wıll, mMUu: dieses gemeinsame Christ-
liıche gesehen werden, un: 1St wirklich kein Grund vorhanden meınen, se1 in
der heutigen eıit überflüssig, VO  3 diesem Gemeinchristlichen sprechen und es in der
profanen Ofrtentlichkeit vertreten, auch wWenn INan sıch dabej hüten mufß, die heutige
Mentalıität der profanen Gesellschaft 1mM Bereich der Geschlechtsmoral schwarz in
schwarz malen. Dazu kommt noch, dafß die Enzyklika mıiıt echt die Geftfahren
sıeht, dafß dıe staatlıche Gesellschaft in totalıtärer Weıse die Geburtensteuerung als ıhr
eıgenstes Recht 1in Anspruch nehmen könnte. Hıer liegen Gefahren, die wirklich NStE-
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3583801 werden müussen, auch wWenNnn INnan der Meınung seıin kann, daß die staatliche
Gesellscha f das Problem der Bevölkerungsexplosion nıcht einfach und 1n jeder Hın-
sicht den einzelnen als solchen überlassen kann und diesbezüglich die Enzyklika
sehr 898 Allgemein-Abstrakten und Ungenauen bleibt.

Was uns also hier in diesen Überlegungen beschäftigen soll, 1St die eintache Tatsache,
daß auch innerhalb der katholischen Kırche selbst dıe Enzyklıka weder 1n der Theorie
noch 1ın der Praxıs ıne einhellige Zustimmung finden wiırd. Daß diese Tatsache SCHC-
ben ISt gleichgültig, ob INan S1e für normal oder höchst bedauerlich finden wırd
steht ohl außer Zweıftel. Das zeigt schon die bisherige Reaktion innerhalb der Kıiırche
auf die Enzyklika, wobel schließlich gleichgültig 1St; ob diese Reaktion in allen Län-
dern dieselbe ISt und VO  3 welchen Menschen, Gruppen und Instanzen 1n der Kirche s1ie

wird. Diese Tatsache 1St selber als solche eın theologisches Problem. Vor allem
auch darum, weıl die Reaktion 1in Gestalt eines Wiıderspruchs in diesem Fall vie]l Zrö-
ßer, viel rascher, viel dezidierter und viel mehr ın der Oftentlichkeit der Kirche sıch
meldert als dies bei früheren Gelegenheiten päpstliıcher Lehräußerungen der Fall WAar.

Was 1St also theologisch diesem Wiıderspruch, den die Enzykliıka in der SENANNTEN
Weıse findet und weıter finden wiırd, sagen? Das 1St die einz1ıge Frage,; die uns hier
beschäftigen soll

I1

Die Enzyklıika als reformable Lehräußerung
Die Enzyklika 1St keine päpstliche Definition („Ex cathedra“) der sıttlichen Norm,

dıe der Papst hinsıichtlich der „Unerlaubtheit“ einer „künstlichen“ Ausschaltung der
Zeugungsfähigkeit des einzelnen ehelichen Aktes autstellt. Das 1St und für sıch iıne
Selbstverständlichkeit. Was damıt gemeınt un gegeben 1St, se1 zunächst QZESAST durch
eın austührliches Zitat AUuS dem Lehrschreiben der deutschen Bischöfe VO etzten Jahr
und se1 dann och erläutert.

Das allgemeıne Problem revidierbarer Lehräußerungen
Das Lehrschreiben der deutschen Bischöfe Sagt dieser Frage:

„Was einen Irrtum un eiıne Irrtumsmöglichkeit in nıchtdefinierten Lehräußerungen der
Kirche, die selbst wiederum VO':  w} csehr verschiedenem Verpflichtungsgrad seın können, angeht,
1STt zunächst einmal nüchtern und entschlossen sehen, dafßß das menschliche Leben schon Sanz
1im allgemeinen immer auch ‚nach bestem Wiıssen und Gewissen‘ Aaus Erkenntnissen leben muß,
die einerseıts theoretisch als ıcht absolut sıcher erkannt werden und doch ‚hier und jetzt‘, weil
vorläiufig ıcht überholbar, als gültige Normen des Denkens un Handelns respektieren
S1INCd. er Mensch weifß das aus seinem konkreten Leben heraus; jeder TZt 1n seiner Diagnose,
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jeder Staatsmann 1n seiner polıtischen Situationsbeurteilung und der 8arauf aufbauenden Ent-
scheidung weiß diese Tatsache. Auch die Kıiırche kann 1n iıhrer Lehre un Praxıs sich nıcht
ımmer und 1 jedem Fall VOrTr das Dılemma stellen lassen, entweder eine letztverbindliche ehr-
entscheidung fällen der einfach schweigen un alles der beliebigen Meıinung des einzel-
NnenNn überlassen. Zur Wahrung der eigentlichen un etzten Glaubenssubstanz muß s1€e, selbst
auf die Gefahr eınes Irrtums 1mM einzelnen hin, Lehrweisungen aussprechen, die eınen bestimm-
tfen Verbindlichkeitsgrad haben und doch, weil keine Glaubensdefinition, eine ZEW1SSE Vor-
läufigkeit bıs ZUrFr Möglichkeit eines Irrtums sıch Lragen. Anders kann S1e ihren Glauben als
bestimmende Wirklıichkeit des Lebens Sar nıcht verkündigen, auslegen un auf die LECUEC Sıtua-
t10N des Menschen anwenden. In einem solchen Fall steht der einzelne Christ zunächst einma!
der Kirche 1n einer analogen Weıise gyegenüber, W1e e1in Mensch, der sich verpflichtet Wwel.  '3 die
Entscheidung des Fachmannes anzunehmen, auch WenNnn weiß, daß diese nicht unfehlbar ISt.

Eıne der vorläufigen kırchlichen Lehräußerung eNtgegeNZgeEsSeEtIZtLE Meınung gehört aut jeden
Fall ıcht 1n die Predigt un 1n die Katechese, auch WeNnNn die Gläubigen Umständen ber
das Wesen un die begrenzte Tragweite einer solchen vorläufigen Lehrentscheidung er-
richten sind. Darüber 1St schon gesprochen worden. Wer glaubt, der privaten Meinung seın
dürfen, die bessere künftige Eıinsıiıcht der Kirche schon jetzt haben, der mu{fß sıch VOr Ott
und seinem Gewissen iın nüchtern selbstkritischer Einschätzung fragen, ob die nötige Weıte
un Tiefe theologischer Fachkenntnis habe, 1n seiner privaten Theorie un: Praxıs VO  >; der
augenblicklichen Lehre des kirchlichen AÄAmtes abweichen dürfen. Eın solcher Fall 1St grund-
sätzlıch denkbar. ber subjektive Überheblichkeit und voreilige Besserwissere1 werden sıch
VOr Gottes Gericht erantworten en.

Ernsthafte Bemühung, auch ıne vorläufige Lehräußerung der Kıirche DOS1ItLV würdigen
und sich anzueıgnen, gehört ZUr richtigen Glaubenshaltung eines Katholiken. Und ebensowenig
WIe 1mM profanen Leben, 1n dem es auch weıtreichende Entscheidungen auf Grund fehlbarer Eın-
sicht nach bestem Wıssen un Gewissen anderer x1bt, braucht sıch jemand 1M kirchlichen Bereich
beschämt der geschädigt empfinden, WCLiN sıch 1n seiner Einsicht auch dort der kırchlichen
Lehre ANVeErTITAauUTt, sie nıcht von vornhereıin als definitiv gelten kann. Es 1St möglich, dafß die
kirchliche Lehrentwicklung 1n bestimmten Fällen Jangsam voranschreitet. ber auch 1n einem
solchen Urteil muß INnan vorsichtig und bescheiden se1n. Denn eine solche Lehrentwicklung
braucht 1n einer Kirche VO  3 geschichtlichen Menschen Zeıt, weiıl s1e nıcht neller vor S1! gehen
kann, als die Wahrung der Glaubenssubstanz hne Verlust erlaubt.

Wır rauchen nıiıcht befürchten, uns bei der beschriebenen kirchlichen Gesinnung dem An-
spruch der eıt entziehen. Die ernsthafte Fragestellung uUullSserer Zeit, welcher WIr Aaus dem
Glauben antworten sollen, nötigt u1ls oft SCHNUS, die Glaubenswahrheiten Neu überdenken
Dabei können durchaus Akzente NCUu DSESETZT werden. Dıies 1St ber nıcht Infragestellung des
Glaubens; 6S dient vielmehr der tieferen Erfassung der göttlichen Offenbarungswahrheit un
der kirchlichen Lehre Denn WIr sind fest überzeugt, un WIr sehen Uu1ls darın Ur dıe Fr-
fahrung bestätigt, dafß WI1r des katholischen Glaubens wıllen weder eine Wahrheit, noch

einer Wahrheit willen den katholischen Glauben verleugnen brauchen, WECLN WIr diesen
HUr 1im Geiste der Kirche verstehen und immer noch tiefer erfassen suchen.“

Zunächst ist N, dafß die päpstliche Enzyklıka eindeutig dıe hier 1ın den
bischöflichen Lehrschreiben gemeınten authentischen, aber nıcht definitorischen, also
mıindestens yrundsätzlich retormablen Lehräußerungen der Kırche tällt. An keinem
Punkt der Enzykliıka steht ıne Formulierung, die den Eindruck erwecken könnte,
handle SI ine Kathedraldefinition. Ja INall wird a  I können, daß die Formu-
lierungen in dieser Hınsıcht Oßa vorsichtiger gefaßt siınd als eLtwa dıe Erklärung
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Pius’ XTI. ın „Castı connubi“ ZUrr selben rage Es 1St aber ıne VO:  ; der Sache her
selbstverständliche und auch 1m Kirchenrecht ausdrücklich ausgesprochene Norm, daß
iıne lehramtlıche Außerung Ur dann ine Kathedralentscheidung ist, WeNnn S1e diesen
Charakter ausdrücklich hervorhebt (auch WenNnnNn dies 1n den verschiedensten Weısen SA vm
schehen kann) Entsprechend den eben zıtlierten Normen des Lehrschreibens der deut-
schen Bischöfe können daher sowohl formal wıe materı1al 1im Blick auf dıe Verbind-
iıchkeit der Enzykliıka tolgende Difterenzierungen angebracht werden.

Die Haltung gegenüber reformablen Entscheidungen

Eın päpstliches Lehrschreiben, das keine Dehfnition darstellt, 1St grundsätzlich 1ne
retormable Lehre Das heißt natürlıch zunächst einmal nıcht, daß eın solches Schreiben
für die Lehre, Auffassung und für das Gewiıissen eines Katholiken keine Bedeutung
habe Dieses Schreiben 1St vielmehr grundsätzliıch und VO vornherein, solange dieser
das kıirchliche Lehramt nıcht grundsätzlich ablehnt (und somıiıt aufhört, katholisch
sein), ine Erklärung, VOT der eın katholischer Christ sich selbst und seiner persönlichen
Auffassung gegenüber kritisch bleibt und auch ernsthaft damıt rechnen muß, daß
1ne solche Entscheidung VO  ‚} der kırchlichen Autorität der Leıtung des (1
stes nach bestem Wıssen und Gewissen getrofften wurde und somıit recht hat, auch wWenn

S1e der eigenen subjektiven und wahrhaftig nıcht VO  - vornherein VOor Irrtum geschütz-
ten Meınung widerspricht. Fın Katholik, der für ine solche „Präsumtion“ kein Ver-
ständnıs hat, mu sich den Vorwurt machen assen, daß 1n einer kindlich-emotiona-
len Weıse 1ın seine eigene subjektive Meınung verliebt 1St und daß jene selbstkritische
Haltung nıcht aufbringt, die INall seinen eigenen, noch tiefwurzelnden Meınun-
SCH gegenüber auch dann aufbringen muß, WECILN diese als Spruch des eigenen „Gewi1s-
sens“ auftreten;: eın solcher versteht nıcht VO  3 einer spätindividualistischen Haltung
befangen w1e sehr „weltanschaulıche“ und die Ganzheit des Menschen betreffende
Überzeugungen mM1t „Institution“ Iun haben un unterschätzt Auch NO  $
daß 19363  e} als Katholik wirklich Nau geprüfte, selbstkritisch reflektierte Argumente
haben muß, sich VO  - einer lehramtlichen Erklärung der Kirche gewissenhaft distan-
zı1eren können. Was arüber hinaus ın Hınsıcht des posıtıven Ernstnehmens einer
lehramtlichen Erklärung noch agch sein wiırd, oll spater dargelegt werden.

Das 1St die ine Seite des Verhältnisses eines Katholiken einer lehramtrtlichen Er-
klärung seiner Kırche. Die andere Seıite aber ann tormuliert werden: ıne solche
nıcht-dehnitorische Erklärung 1St wirklich grundsätzlich reformabel und der Katholik
bzw der Theologe hat grundsätzlıch das Recht, Ja die Pflicht, VO  e dieser Tatsache
Kenntnıis nehmen. Grundsätzliche Reformabilität einer lehramtlichen Erklärung
bedeutet natürliıch nıiıcht ohne weıteres die Präsumtion der Überzeugung, dafß die be-
stimmte vorliegende lehramtliche Erklärung auch tatsächlich falsch, unzureichend oder

reformieren sel1. Vielmehr 1St die gegenteilıge Präsumtion gegeben aber eben auch
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NUur als Präsumtion, die 1n einem ME Fall der besseren, gewissenhaft gebildeten
Überzeugung in der Theorie un: der Praxıs eines einzelnen weıchen darf, daß die
gegenteilıge Auffassung richtig sel1. Ob in unNnserem bonkreten Fall tatsächlich Gründe
vorliegen, die selbst beim Oftenlassen einer etzten Entscheidung der Wahrheitsfrage
hinsichtlich der päpstlichen Erklärung iıne sıttlıch berechtigte Abweichung VO dieser
Erklärung gEeSTALLCN, arüber wırd spater noch die Rede Se1n. Es se1 zunächst 11Ur dar-
auf hingewlesen, daß auch (einmal abgesehen VO  5 all den „klassischen“ Fällen spater
revidierter päpstlicher Lehrerklärungen, WwW1e der des Vigilius, des Honorı1us, mancher
59 1ın der Bulle „Exsurge Domine“ eOos 2 1n mehreren päpstlichen Erklärungen
über die sittlıche Berechtigung des Zinses USW.) in jüngster eit päpstliche Lehrerklä-
rungen VO  } einem dieser Enzyklika ÜAhnlichen Gewicht gegeben hat, die nıcht DUr

„theoretisch“ reformabel SECWESCH sınd, sondern auch stillschweigend oder ausdrück-
ıch revıdiert wurden. Man denke Dn Lehräußerungen Gregors ON und Pıus
gegenüber einer liberalen und demokratischen Gesellschaftsordnung, die heute gewiß
keın apst ftormulieren würde, viele exegetische und bıbeltheologische Erklärun-
gCn Beginn dieses Jahrhunderts den Modernismus, die heute fast gyänzlıch
überholt Sind. Schon daraus ergibt sıch, dafß eın Katholik das Recht und diıe Pflicht hat,
MmMIt der Reformabilität einer kirchlichen Lehräußerung, die keine Dehfinition bedeutet,

rechnen. Diese Beispiele zeigen auch, W CI 83903  e s1e konkret durchdenkt, dafß dieses
„Rechnen“ mM1t einer solchen Reformabilität grundsätzlich nıcht erst dann erlaubt seın
kann, WECNN Qanz allgemeıin ine solche Reviısıon 1n der Kirche stattgefunden hat Denn
dann ware ıne solche Revısıon nıe eingetreten, und INan kann doch nıcht voraussetfzen,
dafß ıne solche Revisıon 1n der 'Tat 1Ur zustande kommt durch taktische Wiıdersprüche
zunächst einzelner, dıe gewissensmäßig gesehen — unkatholisch dachten un handelten.

Der Normcharakter der Enzyklıka als Problem

Es MU: aber 1im Blid{ auf dıe ormale Autorität dieser Enzyklika, also auch hinsiıcht-
lich ihrer grundsätzlichen Reformabiılität noch ein1ıges eiınem mehr ınhaltlichen
Aspekt ZBESAST werden. Ihr Inhalt selbst, auch bezüglich der darın ausgesprochenen
Grundnorm, 1St nämlich nıcht eindeutig, WwW1e aut den ersten Blick scheinen INas,
und dies hat auch ine Bedeutung für ıhre ormale Autorität. Das CGGemeinnte kann 1Ur

BdNzZ kurz angedeutet werden. Wenn WIr nämli;ch die Rıichtigkeit der päpstlichen
Norm schlicht VvoraussetzZen, annn immer noch gefragt werden, Wa diese SENAUCI-
hin edeute. Es iSt doch mındestens grundsätzlich denkbar, daß hier iıne „Ziel-
norm“ tormuliert wird, VO  3 der nıcht ohne weıteres klar 1St, dafß s1e in ihrer sıttlichen
Verpflichtung 1n jeder geschichtlichen Sıtuation VO  } jedem einzelnen und VO  - jeder
gesellschaftlichen Gruppe wirklich „realıisiıert“ werden kann. uch ZuUur e1it der
alttestamentlichen Patriarchen War die Monogamıe eıne sittliche Norm, die dem Wesen
des Menschen un der Ehe grundsätzlich ENTISPrFAaANg, aber weder VO einzelnen noch
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VOonNn der Gesellschaft 1ın der konkreten geschichtlichen Sıtuation un 1n der Entwick-
lungsphase der menschlichen „Natur aktualisiert werden konnte, daß ine „hier
und jetzt“ gegebene Verpflichtung ZULC Monogamıe vorlag. Könnte nıcht denkbar
se1nN, daß ahnliches hinsichrtlich der Grundnorm der Enzykliıka vorliegt? Dije
Möglichkeıit einer solchen Parallele wırd nıcht dadurch schon widerlegt, dafß ıne AUS-

drückliche Formulierung un Verkündigung der Norm der Enzyklika vorliegt, W1ıe
1n dem anderen Fall nıicht gegeben WAar. Denn WIr sehen auch be1 andern Fällen ine

„Phasenverschiebung“ 1n der sittlichen Erkenntnis, w ıe diese VO  - estimmten Völkern,
Kulturkreisen und Gruppen5und als aktuelle sittliıchen Verpflichtung ergriffen
wiırd, auch noch gegenüber einer aktuell verkündeten siıttlıchen Norm während der
eıt des Christentums. Von dieser j1er 1LUFr eben angedeuteten Geschichtlichkeit der
siıttlichen Erkenntnis her 1St miıindestens prinzıpiell denkbar, da{ß auch 1i1ne »” SUup-
pOoSito“ lehramtlich verkündıigte, richtige sıttliche Norm im konkreten Ganzen einer
eıit oder einer Gesellschaft erst einem spateren Zeitpunkt wirklich 1in ihrer In-
haltlichkeit verstanden wird, da{fß s1ie ıne konkret-tatsächliche sıttlıche Verpflichtung
bedeutet. Dıie jetzt schon aktuelle Bedeutung einer solchen Norm esteht dann in der
Verpflichtung, nach jener Verfassung des Menschen und der Gesellschaft streben, in
der diese Norm 1n iıhrer Inhaltlichkeit unmıittelbar un aktuell verpflichtend seın kann.
Dıie katholische Moraltheologie hat allen Zeıten den Begrift eines „unüberwindlichen
Irrtums“ bezüglich sıttlıcher Normen detaillierterer Art gekannt. Sıe hat Z WAar diesen
Begrift fast 1Ur auf das ındıviduelle Gewissen des einzelnen angewandt. ber 1St
durchaus denkbar, wI1ıe auch die moralıische Geschichte der Menschheit zeıigt, dafß Aauch
auf das sıttliıche Kollektivbewußtsein einer eıt oder großer gesellschaftlıcher Gruppen
angewandt werden annn Von da ARIN 1St dıe Frage mindestens nıcht VO  3 vornherein
absurd, ob dıe sittlıche Norm der Enzyklika nıcht vielleicht ine „Zielnorm“ verkün-
dıgt, die ZWAar jetzt schon für viele sehr differenzierte und gebildete Gewissen einzelner
ine unmittelbar aktuelle Verpflichtung bedeutet, nıcht aber für eıne yroße Allgemein-
heit beim jetzigen Stand ihrer siıttlıchen Entwicklung.

Diese rage annn mındestens hınsıchtlich dieser päpstlichen Sıttennorm gestellt Wer-

den Sıe IMU: 10154  9 gerade wWwenn WIr einmal ıhre sachliche Rıchtigkeit vVvOoOraussetzen,

gestellt werden, weıl WIr einerse1ts auch innerhalb der Kırche nüchtern weithin mMit
einer Ablehnung dieser Norm rechnen haben, dennoch 1n vielen Fällen die Prakti-
zıerung dieser Abweichung aber nıcht als subjektiv schwere Schuld qualifizieren WeI-

den dürfen So entsteht Ja die theologische Frage, W 4a5 ine solche Diıssonanz 7wischen
eıner amtlıch verkündıgten Norm und ıhrer ” supposıto“ weithin unschuldigen
Nichtannahme edeute. Die Lösung dıeser wirklıch gegebenen Frage kann gerade —

ter Voraussetzung der objektiven Rıichtigkeit der päpstlichen Norm doch ohl 1Ur in
der eben angedeuteten Rıchtung gefunden werden. Dies aber 1St annn auch VO  - Bedeu-
tung für die Frage nach der tormalen Verbindlichkeit dieser Norm. Diese Wware dann
1n einem gewlssen Sınn der Verpflichtungsgrad eiıner Norm, die eın 7Ziel sittlicher Ent-
wıicklung der Kirche und der Gesellschaft markıert, das aktuell noch Zar ıcht erreicht
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iSt, aber erreicht werden oJU! Ühnlich wı1ie ine Liebe Gottes AUS anzem Herzen, die
eine radikale Verpflichtung bedeutet, dennoch nıcht SagtT, diese vollkommene Liebe sel
„hier und jetzt“ schon erftüllbar.

{11

Abweichende Gewissensentscheidungen
Es geht 1U  ; Gründe, die erlauben, damit rechnen, dafß das einzelne Gewi1s-

SC“ des Christen subjektiv verständlıch sıch berechtigt ylaubt, VO  3 der päpstlichen Lehre
1„bzuweichen. Was diese rage angeht, 1St zunächst der „Fragestand“
grenNzCN. Es handelt sich hier für unNns (entsprechend der Begrenzung unserer anzech
Überlegungen) nıcht darum, Argumente Vo:  en, die nach uUulLSCTIETr Meinung die
Unrichtigkeit oder wenıgstens die Unbewiesenheit der päpstlichen Norm objektiv dar-
{un, Es handelt sıch 1988088 darum, deurtlich machen, dafß über die abstrakte Möglich-
keıt e1ınes unschuldig iırrenden Gewıissens hinaus Gründe x1bt dafür, daß in diesem
konkreten Fall auch eın katholisches Gewi1ssen psychologisch verständlich ZUr (subjek-
tıven) Überzeugung gelangen kann, se1 dıe päpstliche Norm nıcht gebunden.

Die Sıtuation des Gewissens VOT der iırchlichen Lehrautorität

a) Zunächst MU: diesbezüglıch darauf aufmerksam gemacht werden, daß INa sıch
die Beurteilung der Sıtuation e1ınes subjektiven Gewissens leicht macht, wenn INan

annımmt, dieses Gewissen stehe 1Ur 1m Konflikt 7wischen einer harten, VO  - der Kirche
verkündeten Norm und eıiner bequemen Handlungsweise, tfür die NUur moralische Lax-
heit, Oberflächlichkeit und Hedonismus sprächen. Es wird vielmehr nıcht wenıge Fälle
geben, in denen ein solches Gewissen 1n einem (mindestens scheinbaren) Konflikt VO  b

sittlichen Pflichten auf beiden Seiten steht, W 4a5 hier ohl nıcht ausführlicher verdeut-
ıcht werden mufß

b) Es 1ISt ferner darauft autmerksam machen, daß 1in der konkreten Sıtuation des
Lebens in dieser Frage die ormale Autorität des Lehramtes hinsıichtlich iıhrer Eftizienz
nıcht überschätzt werden dart Reın formallogisch scheint Ja die Sache csehr einfach
se1IN: Der katholische Christ erkennt grundsätzlich die Lehrautorität der Kiırche auch
1n moralischen Fragen all; s1ie 1St ıhm auch ıne Autorität 1n dem Fall, 1n dem diıe
sachliche Begründung dieser lehramtlichen Entscheidung nıcht oder nıcht genügend
durchschaut. Also, scheint dıe eintache Schlußfolgerung lauten, hat sich auch eNnt-

sprechend seinem eiıgenen Gewissen diese konkrete Norm halten. ber in Wirk-
iıchkeit 1St die Sache doch nıcht eintfach. Zunächst mu(ß INa  e} einmal sehen, daß 1ne
ormale Autorität der formalen Logıik, die eben angedeutet wurde, psychologisch
überanstrengt werden kann, un: WAar nıcht Ur 1m Einzelfall, sondern auch in kollek-
tıven Situationen. Der Mensch esteht in seınem konkreten Verhalten Ja nıcht bloß Aaus
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Logik Es 1St A durchaus denkbar und wird ın vielen Fällen vorkommen, daß ein
katholischer Arzt; der grundsätzlıch die katholische Lehre VO  3 der Unerlaubtheit einer
direkten Schwangerschaftsunterbrechung theoretisch anerkennt, 1mM konkreten Fall, In
dem sıch die Rettung einer Multter MIit vielen Kiındern handelt, psychologisch
nıcht in der Lage ist, die begriftlich testgehaltene Norm psychologisch mi1it seinem S1Itt-
lichen Ponderationsvermögen realisıeren, daß diese Norm 1im konkreten Einzel-
tall entweder beobachtet oder miıt einer subjektiven Schuld verletzt. So 1St in
unserem Fall durchaus auch „kollektiv“ denkbar 1n weıten kirchlichen Kreisen, selbst
WEeNNn WI1r die objektive Rıchtigkeit der päpstlichen Norm VOraussetfzen.

C) Ferner mu{ wiederum 1n aller Nüchternheit betont werden, dafß das indıviduelle
und das kollektive Gewissen der katholischen Christen in unserem Fall keine absolute
Siıcherheit hat oder VOoOraussetfzen annn hinsichtlich der objektiven Richtigkeit der DApSt-
lıchen Norm.

Unter dieser Sıtuation haben aber dann theoretisch und praktisch die Argumente
die päpsr.liche Norm mındestens einmal subjektiv ıne viel größere Effizienz, al>

sie gegeben ware, WEeNN INan wI1e bei einem ogma dıe absolute Rıichtigkeit der
päpstlichen Lehre VOrausset könnte (gleichgültig, ob iIna  3 die Gründe dafür klar
einsjieht und W1€e Nan MITt den Gegenargumenten fertig wird)

Weiterhin ISt betonen, daß in einer Frage des Naturrechts Sal nıcht gleich-
gültig iSt, ob Inan die ınneren Sachgründe für ine naturrechtliche Norm ertafßt oder
iıcht. In einem Fall,; iın dem dies schlechterdings nıcht gegeben wäare, müßte mMa  w} Sagcn,
daß die Beobachtung einer solchen Norm War noch eın Akt des sittliıchen Gehorsams
gegenüber der birchlichen Autorıtät ware, aber eın Akrt mehr, der die iınnere Sıittlich-
heit des Gebotenen selbst subjektiv erreichen würde. Das aber 15t gewiß nıcht gleich-
gültig.

Überdies 1St NU  w} einmal mi1t dem Menschen bestellt, daß bei aller grund-
sätzlıchen un ftormalen Anerkennung der Autorität diese 1mM konkreten Fall sehr oft
auch nıcht mehr als wirklıch sıttlich aktuell fordernd gegeben seın wird, WenNnn ıhr
nıcht gelingt, die sachliche Berechtigung ıhrer Forderung wirklich verständlich
machen.

Schon VO  3 daher muß nüchtern damıt gerechnet werden, daß 1n uUuNseremM Fall auch
be] einer ftormalen Anerkennung der iırchlichen Lehrautorität und Voraus-
SCELTZUNg der Rıchtigkeit der päpstlichen Norm dıe Gewissen VO  e schr vielen Katholiken
eftektiv die Verpilichtung dieser Norm ıcht erkennen und anerkennen werden.

Psychologisch motivierende Sacheinwände.

Dies alles Wr bisher sehr tormal SESABT. Es kommt U  3 aber noch entscheidend
hınzu, dafß durchaus beachtliche Gründe 1bt, die die päpstliche Norm spre-
chen Die Gewichtigkeit dieser Gründe 1St 1er nıcht betrachten hinsıiıchtlich der
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Frage, ob S1e objektiv 1n eindeutiger Weise das Gegenteii der päpstlichen Norm CI-

weısen, sondern dem Gesichtspunkt, ob sıie psychologisch, wenn auch VO Sach-
überlegungen her, die Erkenntnis un das Gewissen e1ines Katholiken aktisch dazu
bringen können, der Meınung se1n, die päpstliche Norm se1 unrichtig, und War S'
daß voraussichtlich ein solcher Zustand nıcht blofß 1n diesem oder jenem einzelnen Fail
entsteht (welche Möglichkeit gewiß kein Moraltheologe bestreiten wird), sondern auch
1n größeren Gruppen innerhalb der Kirche Dabei dart dann auch der Verstärkungs-
eftekt nıcht übersehen werden, der in einer solchen Gruppe für die Überzeugung des
einzelnen gegeben ISt.

Solche Argumente sınd 1U  - aber gewiß vegeben. Diesbezüglich sind hier LUr einige
Andeutungen möglich.

a) Zunächst einmal 1St die gegenseıitige Argumentatıon der Enzyklika 1in iıhrer Kurze
wohl nıcht sehr effizient, W 4s die taktische psychologische Überzeugungskraft angeht.
Sie geht kaum über die Aufstellung der These hinaus. Sıe zeigt nıcht, die NAatu-

rale Struktur eines einzelnen partikulären menschlichen Vermögens schon 1n sich allein
ine sıttlıche Forderung den Menschen stellt. Sıe macht mındestens den Eindruck,
als ob die bewußte und reflexe Selbstmanipulation des Menschen ıne Möglichkeit sel,
die eın VO  e} außen einer geschlossenen, „statiıschen“ Natur hinzuträte, un nıcht
dasjenıge sel, W as die menschliche „Natur“ gerade einer menschlichen mache. Sıe
zeigt darum nıcht einleuchtend, daß der Mensch (unter den nötıgen Voraussetzungen
freilich nıcht mehr innerhalb seiner „Natur“ bleibe, WE bewußt einen Zustand
induzıere, den die „Natur Ja auch selbst durch dıe empfängnisfreien Tage immer wıe-
der hervorbringt. Dies alles wiırd nıcht DSESART, die päpstliche Argumentatıion 1in sich

entkräften, sondern Nur eutlich machen, daß s1ie faktisch bei vielen Men-
schen psychologisch nıcht eftizient se1in wird.

b) Dazu kommt, daß heute allgemein bekannt 1St, daß die päpstliche Kommiuission
ZUu Studium dieser rage sowohl in ıhren Theologen wI1ıe in ıhren Bischöten mi1t einer
beträchtlichen Mayorıität die Aufstellung dieser Norm der Enzyklıka siıch Aaus-

gesprochen hatten. Von dieser Tatsache AUS wird INa  - schwerlich hoftfen können, daß
die Katholiken 1n einer großen Mehrzahl die päpstliche Argumentatıon für überzeu-
gend halten werden. Daß dagegen der Rekurs autf die ormale päpstliche Autorität
allein psychologisch eftektiv nıcht heltfen wird, 1St schon ZESART worden.

C) Schliefßlich MUuU: 9968  3 in dieser Hinsicht folgendes bedenken: Da die päpstliche
Enzyklika bei Vorliegen ernsthafter Gründe dıe Ausnützung empfängnisfreier Zeiten
ZUr Steuerung der Fertilität anerkennt, wırd INa  - ohl auch SCH dürfen, daß die
Sıcherung solcher Zeıten 5  n biologisch anormale (also „unnatürlıche“), doch ein-
tretende Fertilität infolge eines unvorhergesehenen Follikelsprungs durch ıne „Pılle“
(ob ıne solche, dafür zeeignete schon 1Dt, 1ISt gleichgültig) moralisch auch Vor-
AUSSCIZUNgG der päpstlichen Norm nıichts einzuwenden iSt, da dıe „Natur- 1Ur UEr
Stutzt  “ un geregelt, nıcht aber verändert wird. Setzen WIr aber einmal 1ine solche
Praxıs VOTAauUS, dann unterscheıidet sıch ine Geburten-„Steuerung“ entsprechend der
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päpstlichen Norm und ıne solche entsprechend der gegenteiligen Auffassung praktisch
DUr noch dadurch, daß dıe päpstliche Norm gegenüber der anderen in einem Monats-
zyklus ungefähr drei Tage den Gebrauch der Pille tür unerlaubt halten würde, weıl 1n
diesen drei Tagen eın normaler Follikelsprung fällıg ware un durch die „Pille“ nıcht
verhindert werden dürfte. Dieser Unterschied 1St natürlich moraltheologisch un

Voraussetzung der päpstlichen Norm höchst wesentlich. ber INa wırd doch daran
7zweiftfeln müussen, daß dieser Unterschied VO durchschnittlichen Gewissen eines Men-
schen wirklich ertaßt und vewürdıgt werden ann. Die Unterschiedenheit der papst-
liıchen und der „modernen“ Posıtion wird, wWwWenn der Fall zugespitzt wird, VO  =

durchschnittlichen Gewı1issen nıcht mehr verstanden un: als Spitzfindigkeit empfunden
werden: Der Effekt iSt der gleiche, wird einmal durch das „Wissen“ des Menschen,
das andere Mal durch seine biologische „Technik“ erzielt: 1St 1n beiden Fällen BEC-
wollt;: der einzıge Unterschied für dieses durchschnittliche Gewı1issen liegt darin, daß

rel Tagen nıcht darf, W as ıhm O1 erlaubt 1St. Wıederum handelt sich nıcht
ıne Argumentatıon über die Sache in sıch selbst, sondern die Einsicht, daß der

durchschnittliche Mensch 1ın seiner Gewissensbildung faktisch überftordert wird und
also 1St, dafß dıe päpstliche Norm praktisch ıcht akzeptieren wird.

Dıie faktische Sıtuation bei den Katholiken nach der Enzyklika

Aus all dem bisher Gesagten MU: ;ohl nuüchtern der Schluß pEZOSCH werden, daß
sıch die faktische Sıtuatiıon hinsichrtlich der Mentalıtät und Lebenspraxıs der Mehrzahl
der Katholiken nach der Enzyklika nıcht andern wiırd. Das zeigen schon die zahl-
reichen Proteste, die auch bereits innerhalb der Kirche erhoben wurden: das legen auch
alle Überlegungen nahe, dıe WIr bisher angestellt haben. Die Mehrzahl der Katholiken
wiırd die Norm der Enzykliıka aktisch nıcht DUr als „doctrina reformabiılis“, sondern
auch als „doctrina reformanda“ betrachten: s1ie wiıird jene Prinzıpien, die 1m Lehr-
schreiben der deutschen Bischöte hinsichtlich der Möglichkeit einer Abweichung von

einer authentischen, aber nıcht definierten kirchenamtlichen Lehre aufgestelit wurden,
aut den vorliegenden Fall anwenden. Be1i dieser Sıtuation 1St für deren theologische
Beurteilung entscheidend, da{fß INa  ; WE auch gewiß nıcht in allen, doch in sehr
vielen Fällen die „bona fides“, das mıindestens subjektiv unschuldige Gewissen, bei
einer solchen Abweichung nıcht wird bestreiten können und daß man ine solche „bona
fides“ konkret nıcht blofß als einen Fall weiten kann, der hier und da einmal VOL-

kommt, sondern als einen Zustand großer kirchlicher Gruppen und der kirchlichen
Oftentlichkeıit.

Eıne solche Sıtuation annn nıcht 1n einer apriorischen theologischen Argumentatıion
in dem Fall als unmöglich erwıesen werden, 1ın dem sıch ıne Z WAar authentische,
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1aber objektiv retformable kirchliche Lehre handelt. Diese ISt VO  . ıhrem Wesen her einer
csolchen Sıtuation auUSgESCELZT, auch wenn 1ne solche darum noch Jange nıcht immer und
überall eintritt, ıne csolche reformable, aber authentische Lehre verkündet wird.
iıne so.  che Sıtuation WAar WENN auch nıcht 1n spektakulärer Oftentlichkeit BC-
wıiß schon oft gegeben. Man wird f gewi1ß N können, daß schon VOL einer VOT-

sichtigen Zurücknahme vieler bıbeltheologischer lehramtlicher Erklärungen Anfang
dieses Jahrhunderts die große Mehrzahl der Exegeten diese amtlıch vorgeschriebenen
Positionen aufgegeben hatte. Eıne solche Sıtuation für ıne authentische AÄußerung des
Lehramtes 1St möglıch und trıtt 1n unserem Fall nach allem menschlichen Ermessen Lat-

sächlich ein.
Der Bedeutung einer solchen Lehräußerung un! der Autorıität des kırchlichen Lehr

1St nıcht dadurch gedient, da{ß INall diese Sıtuation verschleiert oder aus dem
öffentlichen Bewußtsein der Kirche verdrängen sucht. Außerhalb un innerhalb der
Kirche wiıird über diese Sıtuation 1e] und VO  ; vielen geredet und geschrieben
werden, die daran nıcht gehindert werden können und siıch nıcht hindern lassen WE  3 bn

den, daß NUuUr ZU Schaden der kirchlichen Autorität gereichen würde, WEn die-
jenıgen schweigen wollten, dıe sıch einer grundsätzlichen Achtung der kirchlichen
Autorität bekennen. Es handelt sıch (entsprechend der ZanNnzen begrenzten Fragestellung
uUuNSCICT Überlegungen) Ja nıcht darum, ob diese Sıtuation 1n jeder Hinsicht bıllıgen
sel, sondern darum, W a5 ıhrer Voraussetzung werden musse.

Das Verhalten des lehrenden Bischofs

Die Aufgabe der Bischöfe 1n dieser Sıtuation wiırd nicht leicht se1n, zumal (aber nıcht
nur) WCNN S1e 1in den etzten Jahren mehr oder wenıger deutlich ıne Haltung den
Tag gelegt haben, die direkt oder indirekt VO  3 der Norm der Enzyklika abweicht. Eın
Bischof raucht und darf gew1ß nıcht VO  - der Überzeugung aus(zu)gehen oder diese
VvOTraussetzZen, se1 absolut sicher, da{(ß die der päpstlichen Norm widersprechende
These eindeutig richtig sel1. SO kann Man, wenn INa  3 selbstkritisch denkt un sich
VOrTr kurzschlüssigen Emotionen hütet, gewi1ß nıcht behaupten. Setzt iIna  - aber ine
solche Überzeugung nıcht VOTAaUS, dann an jeder Bischof, gleichgültig welcher
Position VO  3 der Sache selbst her ne1gt, ehrlich und subjektiv redlich seine Gläubigen
auf das Gewicht und die Bedeutung einer solchen päpstlichen Erklärung hinweisen.
Er kann dıe Gläubigen und die Priester ermahnen, selbstkritisch ıne solche VO  w} höch-
Ster Autorität erklärte Norm nehmen: kann das yläubige Gewissen des e1Nn-
zelnen iragen, ob denn ıne genügende, VO  3 ernsthaften Gründen getrtragene ber-
ZCUSUNgG haben könne und habe, die diesem Gewtıissen gESTALLEL, theoretisch oder prak-
tisch VO  3 der päpstlichen Norm abzuweichen, oder ob 1n einer heute vıiel verbreite-
ten, unreflektierten Allergie ıne Lehrautorität in der Kiırche bloß emotional FreAL-

o1ere, ohne bedenken, daß 1im Evangelium auch Forderungen gestellt werden kön-
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neCnNn, die den triebhaften Meicchen zunächst einmal überfordern undn C
bar erscheinen.

ber eın Bischof mu{ und darf auch nıcht CUunN, als ob die päpstliche Erklärung
schlechterdings iırretormabel se1l un ıne Abweichung VO  ; ıhr notwendig ıne grund-
sätzliche eugnung der kirchlichen Lehrautorität implizıere, die den Katholiken ob-
jektiv VO  3 der Kırche trenne. Man wırd ruhig dürfen, daß die Bischöfe 1n
diesem Fall entsprechend den allgemeinen Normen vorangehen werden, dıe die deut-
schen Bischöte selbst für solche Fälle tormuliert haben FEın Bischof wiırd vewiß dafür

SOTrgcCn haben, dafß seıne Priester auf der Kanzel und bei anderen Gelegenheiten die
Fragen der Geschlechtsmoral behandeln, daß ine echte, posıtiıve Haltung gegenüber
der irchlichen Lehrautorität deutlich bleibt. Aber ın einer Gesellschaft, in der 1Ur

noch weniıges x1bt, W Aas mMa  } blo{fß iskret ‚ın Camera carıtatıs“ erledigen kann, wird
sich nıcht vermeiden assen, daß die Grundsätze des Lehrschreibens der deutschen Bı-
schöfe, auch angewandt auf diesen Fall, öffentlich dargelegt werden und dafß auch
ausdrücklich DESAYT wird, se1l der Fall denkbar, daß eın Katholik „bona fide“ von

der päpstlichen Norm 1bweiche. Es scheint unmöglich se1n, daß eın Bischof
ıne diskrete, gläubige und gegenüber der ırchlichen Lehrautorität respektvolle Dar-
legung der Prinzıpien, dıe s1ie selbst verkündigt haben, mi1it kırchenamtlichen Maßnah-
men einen Priester vorgeht blof(ßß darum, weil djese Prinzıpien aut unNnseren

Fall anwendet. So würde das Gewicht dieser Prinziıpien und dıe Redlichkeit
ihrer Verkündigung zerstören; denn Prinzıpien sınd dazu da, daß s1ie auf konkrete
Fälle angewandt werden.

Der Priester in Verkündigung und Seelsorge

Damıt 1St auch schon ein1ıges geESARgT für das Verhalten der Priester auf der Kanzel
und 1im Beichtstuhl. Auch heute hat der Verkündiger des Evangeliums iıne sehr große
und bedeutsame Aufgabe in der Vertretung eıner christlichen Geschlechtsmoral. Es ISt
schon früher ZESART worden, daß auch heute ine große, gemeınsame katholische
Lehrsubstanz in diesen Fragen 1Dt, die der Priester mutıg und unerschrocken VeTI-

treten hat Er hat ımmer wıieder 1, daß die Fhe mehr als eın Ego1ismus Zzweıt,
als Legıimatıon bloßer Triebhaftigkeit, daß S1e echte personale, auf das ewı1ge eil des
Partners 7zıielende (= un für eın Leben gELFEUE Liebe 1St, dafß S1Ee dem
Gesetz un der Gnade des Evangeliums steht, daß s1e für das iınd grundsätzlich sich
offen halten muß, daß dıe Normen der Geburtensteuerung ganzmenschlicher un \
mMi1t sıttlıcher Art sınd ust. Der Priester hat 1mM seelsorgerlichen Gespräch be] der Ehe-
vorbereitung, bei der Beratung der Eheleute (innerhalb und außerhalb des Beichtstuhls)
sıch immer wıeder eın Verständnis der christlichen Auffassung der Ehe be1 den
Gläubigen emühen. Er darf sıch un: braucht sıch nıcht 1ın die Sıtuation hinein-
manövrıeren lassen, als ob die einz1ge Frage, die 1n der Ehemoral heute noch
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Karl RahnerA oiDt, die für oder die „Pille“ sel. G£undsätzlich 1St auch heute durchaus denk-
bar, daß er Gewi1issen begegnet, die, wenn ihr Spruch nıcht verdrängt wırd, die „Pille“
ablehnen werden. Im Blick auf die „Authentizität“ der päpstlichen Erklärung hat
gew1ß kein Recht, solche Gewiıissen „eines Besseren belehren“ wollen Noch verwerf-
licher waäare (obwohl auch schon leider vorkommt), WenNnn eın Priester 1im Beicht-
stuhl den treudigen Willen un den christlichen Murt einer größeren Kinderzahl —-

sicher machen wollte. Auf der anderen Seıite aber darf auch damıt rechnen, da{ß
ıne wirkliche „bona fides“ iın vielen Gläubigen 1Dt, 1n der schuldlos VO  3 der papst-
lıchen Norm abgewichen wırd. Wenn ım allgemeinen für eın Verständnis un ıne
echte Würdigung der päpstlichen Norm (mıt den iın der Sache selber liegenden Vor-
behalten) eintrıitt, wırd praktisch in den meısten Fällen 1M Beichtstuhl selbst darauf
verzichten können, den Versuch unternehmen, die testgestellte oder vorausgeSsSetzte
„bona ides“ des Beichtenden „zerstören“. Denn wırd ihm nach dem bisher (Gje-
Ssagten nıcht LUTLTX: 1n den meısten Fällen nıcht gelingen, sondern 1St auch einem sol;
chen Versuch heute darum nach den tradıtionellen Regeln über das Belassen oder das
„Zerstören“ eıner „bona fides“ nıcht gehalten, weıl eftektiv heute eın derartiger Ver-
such auch der öftentlichen Moral als solcher keinen Nutzen bringen würde. Dement-
sprechend wırd iıne „Fragepflicht“ des Priesters 1m Beichtstuhl über Gebrauch oder
Nichtgebrauch der Pille NUur dann noch gegeben se1nN, der Priester nach posıtıven
Anzeıchen muß, der Gebrauch der Pille werde verschwiegen, se1 aber
das subjektiv „bessere“ Gewıissen des Beichtenden.

Dıie Rediichkeit des Moraltheologen

Die Theologen, die VO Katheder her die katholische Moraltheologie vorzutragen
haben, efinden sıch 1n dieser Sache heute 1n einer besonders schwierigen Sıtuation.
Man wırd zunächst ohl mMIt Recht 11, daß Ss1e auch VO Katheder her das Recht
und die Pflicht haben, al das 1, W as bisher allgemeinen Überlegungen un:

Konsequénzen daraus für das Vorgehen der Bischöte un der Priıester ZESART WOTL-

den ISt. ber sınd noch ausdrückliıch eiınıge Fragen behandeln, die oben ausSgec-
klammert worden sınd. 1Us >gEl hatte 1n „Humanı gener1s“ erklärt, da{fß 1ne papst-
iche Lehrerklärung, auch wenn s1e keine Kathedraldefinition 1St, nıcht mehr der treijen
Diskussion der Theologen unterliege. Diese Erklärung 1St in der Kirchenkonstitutiorn
„Lumen gentium“ des Z weıten Vatıkanum Wr nıcht wiıiederholt worden, obwohl S1e
zunächst iın einem Entwurf dieser dogmatischen Konstitution stand; aber auch in die-
scr Konstitution wırd DSESAYT, dafß i1ne solche Lehräußerung VO  3 den Theologen mi1t
eiınem „relig1ösen Gehorsam“ aufzunehmen se1 (Nr. 25) Damıt 1St für den lehrenden
Moraltheologen gewißß ıne besondere Schwierigkeit gegeben, zumal Ja gewiß 1n
sinnvoller Unterschied obwaltet, je nachdem sıch ine einzelne Meınung handelt,
die privat bleibt und VO  »3 jemanden einem „siılentium obsequiosum“ 1in seiner
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Theorie un Praxıs gehalten wird, oder un iıne Meıinung, die 1n einer gewissen kirch-
liıchen Oftentlichkeit vertirefifen wiırd.

In dieser rage wırd INan über das Anfang des Abschnitts schon Gesagte hinaus
ohl tolgender Meınung seın dürfen Der Respekt, den der ehrende Moraltheologe
gegenüber einer authentischen, aber nıcht definierten Erklärung des kırchlichen Lehr-

haben muß, annn heute YiLer den konkreten Umständen ın der Kiırche un 1n
der profanen Oftentlichkeit ıcht mehr bedeuten, da{fß eın Moraltheologe entweder
iıne solche Lehräußerung durch dick und dünn als die chlechthin einz1ge, siıchere und
für alle Zeiten 1n Frage kommende Auffassung verteidigt, oder einfach schweigt. Nach
dem bisher Gesagten kann das nıcht redlich CunNn, und das 7weiıte würde weder
seiner Aufgabe als Moraltheologe gerecht werden, noch der Kiırche, der Sıttlichkeit der
Gläubigen und der Lehrautorität der Kirche nutzen. Der Moraltheologe wird S1'
SOMIt einerseits durchaus emühen haben, das seiınem Hörer verständlich _

chen, W 4S für die päpstliche Lehre spricht, also für die ormale Autorität des Lehramts
(in den hier gegebenen Grenzen) und für die sachlichen Gründe, dıe tür die päpstliche
Posıtion sprechen. Er wird aber anderseıits auch dıe objektiv 198808  3 einmal gyegebenen
und subjektiv schr wirksamen Schwierigkeiten diese päpstliche Lehre nıcht VeLr-

schweigen dürfen, schon weıl (0)88 bei seinen Hörern unglaubwürdig WUur:  de. Er
wird darüber hınaus einer echten Gewissensbildung seiner Hörer beizutragen
chen, auch WE nıcht ermMaßs, daß diese Gewissensbildung be] allen zyleich AaUuU>s-

fällt Man wiıird Sagc dürfen, daß 1mM konkreten Fall be] einem solchen Vorangehen
der Moraltheologe jenen Prinzıpien 1n genügender Weiıse Rechnung tragt, auf die WI1r
eben hingewiesen haben Dıies gilt schon darum, weil diese Prinzıpien bei Pıus XIT und
1Mm Zweıten Vatikanum auch nach der traditionellen Interpretation die Möglichkeıit
eines Dissenses eines Theologen VO  3 einer solchen authentischen Lehre nıcht grund-
sätzlich ausschließen, und weıl heute ıne Utopie waäare meınen, eın solcher Dissens
musse immer un iın jedem Fall 1mM priıyvaten Gewiıissen des betreffenden Theologen VeI -

schlossen leiben. Das WAarlr auch bisher nıcht der Fall Denn ON: waren Ja dıe fak-
tisch ausdrücklich oder stillschweigend erfolgten Revıisiıonen anderer solcher kır-
chenamtlicher Erklärungen Sdi n1ıe erfolgt. Was für ine aktisch ımmer wieder CR
bene und schließlich auch M} Lehramt der Kirche anerkannte Theologieentwicklung
notwendiıg 1St, kann nıcht VO  w vornhereın grundsätzlıch unmoralisch se1n.

Praxıs katholischer Eheleute

Was den y]läubigen Christen und VOT allem die katholischen Eheleute angeht, ist
eigentlıch alles Wesentliche schon ZESAHT worden und auch schon enthalten in dem
Lehrschreiben der deutschen Bischöte. Wenn eın katholischer Christ nach reiflicher Pru-

fung se1ınes Gewıissens xlaubt, be1i aller Vorsicht und Selbstkritik einer Ansicht
gelangen, die VO  a der päpstliıchen Norm abweicht und diese in seiner ehelichen Praxıs
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befolgt Beobachtung jener Prinzıpien, die als gemeıinchristlich schon öÖfters CI-

wähnt wurden, annn braucht eın solcher Katholik keine subjektive Schuld befürch-
ten oder sich als formal ungehorsam der kıirchlichen Autorität gegenüber betrachten.
Ist ıne solche ernsthafte Gewissensbildung wirklich erfolgt, dann hat eın solcher Ka-
tholik grundsätzlıch keine Pflicht, VO  - sıch Aaus$ eın solches Gewissensurteil jedesmal NC  a

beim Empfang des Bußsakraments Z Debatte stellen. Eınes freilich mu{fß der
Katholiık in der heutigen Sıtuation darüber hinaus noch eisten: Er darf siıch in seiner
Liebe un TIreue ZuUur Kirche nıcht durch die höhnische Kritik und die ZU: Teil wusten
Beschimpfungen der Kirche und ihres Sakraments irre machen lassen, die 1n der
„Pillenirage“ heute überall hören und lesen kann. Hat die für das Verständnis der
Sıtuation 1ın dieser rage 1U  - einmal notwendıgen Erkenntnisse erworben, weiß
7zwischen retormablen und definitorischen Lehräußerungen seiner Kirche Nier-

scheiden, hat sıch überdies eın Verständnis dafür verschafft, daß das kirchliche Lehr-
amt nıcht 1n jedem Fall VOTI das Dilemma gestellt werden kann, entweder mi1t seiıner
Söchsten und unfehlbaren Autorität sprechen oder einfach schweigen, weiß
endlıch, daß alle Beispiele, die für die Fehlbarkeit des kırchlichen Lehramts in der
heutigen Polemik VO  ’ theologisch Sal nıcht oder höchstens halbgebildeten Journalisten
angeführt werden, entweder überhaupt keine Kathedralentscheidungen oder
mi1t lehramtlichen Erklärungen überhaupt nıchts fun haben (wıe Dn Änderungen
iın der kirchlichen Ehegesetzgebung, 1n der rage der Leichenverbrennung USW.), dann
wird eın gläubiger Katholik auch 1n dieser Aufregung, die ZU Teil künstlich aNnSC-
heizt wird, Ruhe, Gelassenheit und eın vertrauensvolles Verhältnis ZUr. Kırche be-
wahren.

Der paradigmatische Sınn der gegenwärtıgen Sıtuation

Was heute eın Katholik un ein Theologe in unseTrer Frage erleben, 1St eigentlich
nıchts chlechthin Neues;: denn Lehrentwicklungen un Sıtuationen, in denen iıne
solche Lehrentwicklung noch often War, ohne dafß 3803  - die weıtere Geschichte eindeu-
t1g VOraussagen konnte, hat selbstverständlich 1mM Lauf der Kirchengeschichte ımmer
wieder gegeben. Neu daran 1St NUrT, dafß solche Entwicklungen und Sıtuationen rascher
VOr sıch gehen bzw. sıch wandeln un sich dem Bewußtsein des einzelnen kurzlebi-
SCNH Menschen schärter aufdrängen, un daß diese Frage unmittelbarer das konkrete
Leben unzählig vieler Menschen erührt als andere dogmatische Fragen. Wıe auch
psychologisch MI1t dem Bewußtsein des durchschnittlichen Katholiken 1n seinem Ver-
hältnis ZAHT: Kırche VOT allem 1n den etzten hundert Jahren bestellt SCW CSCH seiın mag,

1St nıcht wahr, daß die katholische Kirche sıch als ine Kırche verstanden hat oder
versteht, in der ımmer alles Wiıchtige von vornherein klar un 1n absolut sicherem
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Besitz se1 un in der ede Wahrheitsfindung einz1g un allein durch den Spruch ihres
höchsten Lehramtes geschähe. Die Lehrautorität in der katholischen Kirche un VOTr
allem dann, wenn sS1e keine definitorische Erklärung abgibt, (und in vielen Fällen
auch Sar nıcht LIun kann) ISt eın wichtiges un unaufgebbares Moment für die Wahr.
heitsfindung und Lehrentwicklung 1n der Kırche; S1e 1St aber keine Instanz, die einsam,
1in jeder Hınsicht VO  3 anderen Wıiırklichkeiten 1n der Kıiırche unabhängig un totalıtiär
diese Wahrheitsfindung bzw. Lehrentwicklung manıpulıiert. Selbst Kathedralentschei-
dungen der Päpste oder der Konzilien eigentlich immer WI1e 1ın
Schlußstrich ıne Entwicklung, die VO:  3 Banz anderen Faktoren als VO Lehramt
un dessen tormaler Autorität WAar. Dıie Autorität des Lehramtes 1in der
Kırche un: ıhre Respektierung verlangen darum nıcht, daß 13858  - 1n der Kirche CuUe,
als ob alle theologischen Ansıchten 1in der Kirche NUur die gehorsame Wiıederholung
einer Erklärung dieses Lehramtes selen. Es Z1Dt, richtig verstanden, auch 1n der katho-
ischen Kiırche eın oftenes „System“, 1ın dem die verschiedensten Faktoren (der „In-
stinkt“ der Gläubigen, LEUE Erkenntnisse einzelner Christen un Theologen, NeUeEe e1lt-
sıtuatiıonen MIt Fragestellungen und vieles mehr) usammenwiırken ZUuUr Klärung
des Glaubensbewußtseins der Kirche und einer Lehrentwicklung, ohne da{fß dieses
Nn  9 offtene „System“, in dem das Lehramt seinen ıhm eiıgenen un notwendigen
Platz hat, adäquat und totalıtär VO  3 diesem Lehramt selbst übergriffen un manıpu-
liert würde.

Dıiese eigentlich VO  - selbst evıdenten Gegebenheiten 1im Selbstverständnis der Kırche
erleben WIr heute in einer vielleicht schmerzlichen, aber zutiefst doch erwartenden
Weıse in einem konkreten Fall Wıe sıch ın eıiner solchen Siıtuation das Gewissen des
einzelnen Christen 1in der katholischen Kirche verhalten hat, dafür X1Dt
nıcht wenıge Prinzıpien, VO  3 denen in dieser Erörterung einıge ZeENANNT worden sınd,
aber diese Prinzıipien 1mM konkreten Fall; W1e auch bei sonstigen wiıchtigen
Lebensentscheidungen, dem einzelnen Christen nıcht den Ernst der Entscheidung und
der einsamen Verantwortung VOT Gott. Dıie konkrete Einheit VO freier Verantwor-
Cung auch 1n der Wahrheitsfindung und VO  3 Achtung VOT der kirchlichen Lehrautorität
bei dıeser Entscheidung 1St ımmer iıne NeUeEe Aufgabe, die nıcht durch Reflexion auf
abstrakte Prinzıpien allein gelöst werden kann. Es Sibt nach kırchlicher Lehre gewiß
Fälle, 1n denen das subjektive Wahrheitsgewissen schuldlos entweder nıcht ZAIT. Kiırche
und ihrer definierten Lehre hinfiındet oder AaUuSs ıhr herausführt. Die Frage aber, die

CS _hier S1Ng, 1St gew1ß objektiv kein Fall, 1n dem sıch ereiıgnen MUu:
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